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Ukrainischer Führerschein in Deutschland – Fragen und Antworten 

 

1. Gilt mein ukrainischer Führerschein in Deutschland? 

Ja, entsprechend einer aktuell gültigen EU-Verordnung wird der ukrainische Führerschein 

derzeit in Deutschland anerkannt.1 

 

Beachten Sie, dass sich das Mindestalter für bestimmte Fahrzeugklassen sich nach den 

deutschen Vorschriften richtet. Dies kann von den ukrainischen Regelungen abweichen.23 

 

2.  Kann ich mit meinem ukrainischen Führerschein auch in anderen EU-Ländern fahren? 

Ja, eine aktuelle Verordnung gilt in allen Mitgliedstaaten der EU, sodass der Führerschein dort 

anerkannt wird.4 

 

3. Wie lange ist mein ukrainischer Führerschein gültig? 

Nach aktuellem Stand ist die Gültigkeit an den vorübergehenden Schutzstatus gebunden,5 der 

bis zum 4. März 2026 verlängert wurde. 

 

4. Was passiert nach Ablauf des vorübergehenden Schutzes? 

Nach Auslaufen des Schutzstatus im März 2026 berechtigt der ukrainische Führerschein nicht 

mehr zum Fahren in Deutschland.6 

 

Wenn Sie nach Ablauf Ihres Schutzstatus in Deutschland fahren möchten, ist ein Umtausch 

Ihres Führerscheins erforderlich. Hierzu sollten Sie sich frühzeitig an die örtliche 

Fahrerlaubnisbehörde wenden.7 Genaueres können Sie auf der Internetseite des 

Bundesministeriums für Digitales und Verkehr sowie auf den dort verlinkten Merkblättern. 

 

5. Muss ich nach Ablauf der aktuell gültigen EU-Verordnung eine Führerscheinprüfung 

ablegen? 

Nach aktuellem Stand, ja.  

 

 
1 https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/mobilitaet/ukrainischer-fuehrerschein 
2 https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/auslaendische-fahrerlaubnisse-merkblatt-ausserhalb-eu-und-ewr-

staaten.pdf?__blob=publicationFile S.2 
3 https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf S. 38 
4 https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/mobilitaet/ukrainischer-fuehrerschein 
5 https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf S.46 
6 https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf S.46 
7 https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/mobilitaet/ukrainischer-fuehrerschein 

https://www.bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/gueltigkeit-auslaendischer-fahrerlaubnisse-in-deutschland.html
https://www.bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/gueltigkeit-auslaendischer-fahrerlaubnisse-in-deutschland.html
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/mobilitaet/ukrainischer-fuehrerschein
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/auslaendische-fahrerlaubnisse-merkblatt-ausserhalb-eu-und-ewr-staaten.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/auslaendische-fahrerlaubnisse-merkblatt-ausserhalb-eu-und-ewr-staaten.pdf?__blob=publicationFile
https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/mobilitaet/ukrainischer-fuehrerschein
https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf
https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/mobilitaet/ukrainischer-fuehrerschein
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Ein neuer, noch nicht beschlossener Verordnungsentwurf zielt jedoch darauf ab, dies durch die 

Aufnahme der Ukraine in die Staatenliste der Anlage 11 der Fahrerlaubnis-Verordnung zu 

vermeiden. In dieser Staatenliste sind die Staaten aufgezählt, bei denen bei der Erteilung der 

deutschen Fahrerlaubnis ganz oder teilweise auf die Fahrerlaubnisprüfung in Deutschland 

verzichtet wird. Bisher ist die Ukraine nicht aufgeführt.8 

 

Unklar ist, ob die Verordnung nach Bildung der neuen Bundesregierung erlassen wird und damit 

die Möglichkeit geschaffen wird, dass der ukrainische Führerschein weiter in Deutschland ohne 

eine Prüfung anerkannt wird. 

 

6. Gibt es eine Möglichkeit, die Führerscheinprüfung auf Ukrainisch abzulegen? 

Bisher besteht diese Möglichkeit nicht. Dies könnte sich jedoch zukünftig ändern: Durch einen 

noch nicht beschlossenen Verordnungsentwurf soll Ukrainisch als zusätzliche Prüfungssprache 

anerkannt werden.9 

 

7. Welche Änderungen waren bisher geplant?  

Ein neuer, noch nicht beschlossener Verordnungsentwurf zielt darauf ab, dass der Umtausch des 

ukrainischen Führerscheins in einen Deutschen langfristig prüfungsfrei erfolgen kann.10 Die 

Anerkennung soll grundsätzlich für alle Fahrzeugklassen gelten, die auf Ihrem Führerschein 

vermerkt sind.1112  

 

Der Entwurf der Verordnung beinhaltet außerdem die Einführung digitaler Lernformate für 

Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer. Die Möglichkeit des digitalen Unterrichts würde 

für Berufskraftfahrer eine erhebliche Erleichterung darstellen, da sie für nicht für den gesamten 

Unterricht persönlich an der Modulschulung teilnehmen müssen.13 

 

Darüber hinaus soll der Verordnungsentwurf für finanzielle Entlastungen sorgen, da  

 
8 https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2024/035-wissing-kabinett-stimmt-aenderungen-im-berufs-

kraftfahrerqualifikationsrecht-zu.html 
9 https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf S.2 
10 https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2024/035-wissing-kabinett-stimmt-aenderungen-im-berufs-

kraftfahrerqualifikationsrecht-zu.html 
11 https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf S.36 & S.3 
12 Die Überprüfung der Eignung erfolgt im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung oder Verlängerung eines 

Führerscheins, nicht bei der Ausstellung einer Fahrerlaubnisbescheinigung. Für den Umtausch des ukrainischen 

Führerscheins in einen deutschen EU-Führerschein würden voraussichtlich geringe Gebühren entstehen (siehe 

https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf S.57) 
13 https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf S.3 

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2024/035-wissing-kabinett-stimmt-aenderungen-im-berufskraftfahrerqualifikationsrecht-zu.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2024/035-wissing-kabinett-stimmt-aenderungen-im-berufskraftfahrerqualifikationsrecht-zu.html
https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2024/035-wissing-kabinett-stimmt-aenderungen-im-berufskraftfahrerqualifikationsrecht-zu.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2024/035-wissing-kabinett-stimmt-aenderungen-im-berufskraftfahrerqualifikationsrecht-zu.html
https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf
https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf
https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf
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Sie keine zusätzliche Prüfung bezahlen müssten. Übersetzungskosten könnten jedoch zu 

leichten Gebührenerhöhungen führen. Die Gebühren für die Standardprüfung zum Erwerb der 

beschleunigten Grundqualifikation würden sich aufgrund der Übersetzung des gesamten 

Fragenkatalogs um ca. 30 € erhöhen. Personen, die die Prüfung in einer Fremdsprache ablegen, 

könnten von den Kosten befreit werden, die durch Sprachkurse zum Erwerb der erforderlichen 

Deutschkenntnisse entstehen können.14 

 

8.  Wo finde ich weitere Informationen?  

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Bundesamts für Migration und 

Flüchtlinge (die Webseite ist noch nicht in Bezug auf die Verlängerung des Schutzstatus 

aktualisiert). 

 

In einfacher Sprache 

 

1. Gilt mein ukrainischer Führerschein in Deutschland? 

Ja, der ukrainische Führerschein wird aktuell in Deutschland anerkannt, weil es eine EU-

Verordnung gibt, die das regelt. 

 

Denken Sie daran, dass das Mindestalter für bestimmte Fahrzeugarten nach den deutschen 

Regeln bestimmt wird. Diese können von den ukrainischen Regeln abweichen. 

 

2. Kann ich mit meinem ukrainischen Führerschein auch in anderen EU-Ländern fahren?  

Ja, der Führerschein ist auch in allen anderen EU-Ländern gültig. 

 

3. Wie lange ist mein ukrainischer Führerschein gültig? 

Der Führerschein ist solange gültig, wie der Schutzstatus. Dieser wurde bis zum 4. März 2026 

verlängert. 

 

4. Was passiert nach Ablauf des Schutzstatus? 

Nach dem Ende des Schutzstatus im März 2026 können Sie mit dem ukrainischen Führerschein 

nicht mehr in Deutschland fahren. 

 

 
14 https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf S.4 

https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/mobilitaet/ukrainischer-fuehrerschein
https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0253-24.pdf
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Wenn Sie auch nach dem Schutzstatus in Deutschland fahren möchten, müssen Sie Ihren 

Führerschein umtauschen. Wenden Sie sich frühzeitig an die Führerscheinstelle in Ihrer Stadt.  

 

5. Muss ich nach Ablauf meines Schutzstatus eine Führerscheinprüfung machen? 

Aktuell müssen Sie eine Prüfung ablegen.   

 

Es gibt jedoch einen neuen Vorschlag, der möchte, dass die Ukraine in eine Liste aufgenommen 

wird. In dieser Liste stehen Länder, bei denen man die deutsche Führerscheinprüfung teilweise 

oder ganz weglassen kann. Die Ukraine steht noch nicht auf dieser Liste.   

 

Es ist noch nicht sicher, ob dieser Vorschlag nach der Bildung der neuen Regierung umgesetzt 

wird.  

 

6. Kann ich die Führerscheinprüfung auf Ukrainisch ablegen?  

Aktuell geht das nicht. Vielleicht kommt aber eine neue Verordnung, die es möglich macht, dass 

Sie die Prüfung auch auf Ukrainisch machen können. 

 

7. Welche Änderungen waren bisher geplant? 

Es gibt einen neuen Vorschlag, der noch nicht beschlossen wurde. Dieser Vorschlag möchte 

ermöglichen, dass der ukrainische Führerschein in einen deutschen Führerschein ohne Prüfung 

umgetauscht werden kann. Die Anerkennung soll normalerweise für alle Fahrzeugarten gelten, 

die auf Ihrem ukrainischen Führerschein stehen. 

 

Der Vorschlag sieht auch vor, dass Berufskraftfahrer künftig an digitalen Unterricht teilnehmen 

können. Das wäre eine Erleichterung, weil Sie nicht mehr für den gesamten Unterricht vor Ort 

sein müssen. 

 

Außerdem möchte der Vorschlag, dass es weniger Kosten für Prüfungen gibt, weil keine 

zusätzliche Prüfung bezahlt werden muss. Durch die Übersetzungen von Prüfungsfragen können 

sich die Kosten für Prüfungen um etwa 30 € erhöhen. Personen, die die Prüfung in einer 

Fremdsprache ablegen, könnten vielleicht von den Kosten für Sprachkurse befreit werden. 

 

8. Wo finde ich mehr Informationen? 

Weitere Infos gibt es auf der Website des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (die 

Webseite ist noch nicht in Bezug auf die Verlängerung des Schutzstatus aktualisiert) 

https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/mobilitaet/ukrainischer-fuehrerschein

